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AUSBILDUNG 

zum/zur

Altenpfl ege-
helfer/in

Caritas
SeniorenHäuser

Stempel der Einrichtung:

Vollstationäre Pfl ege

Betreutes Wohnen

Kurzzeitpfl ege

Tagespfl ege

Ein caritatives Unternehmen, das 
christlichen Auftrag und professionel-
les Management miteinander vereint 
und eine breite Palette von sozialen 
Aufgaben erbringt.



zweijährige Berufsausbildung oder die Erlaubnis als 
Altenpflegehelfer/in bzw. Krankenpflegehelfer/in nach-
gewiesen wird. 

Organisation
• Ausbildungsbeginn im Oktober eines jeden Jahres
• Ausbildungsvergütung gemäß AVR
• Ausbildungsdauer 12 Monate

Theorie
• 700 Stunden in der Altenpflegeschule des Caritas-Ver-

bandes für Saarbrücken und Umgebung an einem der 
drei Standorte St. Wendel, Saarbrücken und Merzig-
Kontakt: Altenhilfe Qualifikations Zentrum St. Wendel

 Pestalozzistraße 7a · 66606 St. Wendel 
 Telefon: 06851 93998-14
 www.caritas-saarbruecken.de/alten-und-krankenpflege/

altenpflegeausbildung/altenhilfe-qualifikations-zentrum
• Blockunterricht
• Fächerübergreifender Unterricht in Lernfeldern

Praxis
• 900 Stunden in einem SeniorenHaus/Seniorenzen-

trum der Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken
• Außeneinsatz in einem ambulanten Pflegedienst
• Ausbildung auf Basis eines Ausbildungsplans und 
• Begleitung durch PraxisanleiterInnen 

Bewerbungsunterlagen
• Bewerbungsschreiben bis März eines jeden Jahres
• Tabellarischer Lebenslauf
• Zeugnis über Schulbildung und ggf. Berufsausbildung

BERUFSBILD
Ziele
• Vermittlung von Kenntnissen, die für die Pflege und 

Betreuung alter Menschen unter Anleitung einer Pfle-
gefachkraft erforderlich sind.

• Grundlage für die berufliche Weiterqualifikation zum/
zur  Altenpfleger/in.

Zulassungsvoraussetzungen
• gesundheitliche Eignung
• Hauptschulabschluss oder Nachweis eines gleichwer-

tigen Bildungsabschlusses und
• der Nachweis einer beruflichen Vorbildung durch eine 

abgeschlossene Berufsausbildung von mindestens 
zweijähriger Dauer oder

• die Ableistung eines Praktikums von mindestens drei 
Monaten Dauer in einer Einrichtung gemäß §1 des 
Heimgesetzes, einer Einrichtung der ambulanten oder 
teilstationären Altenhilfe oder in einem Familienhaus-
halt mit mindestens einem Kind bis zur Vollendung 
des achten Lebensjahres oder einer pflegebedürftigen 
Person oder

• die einjährige Führung eines Familienhaushaltes mit 
mindestens einem Kind bis zur Vollendung des achten 
Lebensjahres oder einer pflegebedürftigen Person, 
das freiwillige soziale Jahr, 

• die Ableistung des Zivildienstes, 
• die Ableistung des Grundwehrdienstes mit Sanitäts-

prüfung oder 
• eine einjährige der Altenpflege förderliche Vorbildung 
• ein gleichwertig anerkannter Bildungsabschluss so-

fern eine erfolgreich abgeschlossene, mindestens 

AUSBILDUNG

Die Ausbildung entspricht dem ersten Ausbildungsjahr in der Altenpflege, sie endet mit einer praktischen, schriftlichen und mündlichen Prüfung.


